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Beitragsordnung DRCI 2026 (Jahresbeiträge) 

Diese Beitragsordnung wurde durch die Mitgliederversammlung am 28.09.2021 beschlossen. Auf Basis § 8 der Satzung 
können die Beiträge vom Vorstand jeweils ab 01. Januar für das folgende Jahr in Anlehnung an die Änderung des 
Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte im Bundesgebiet ausgehend vom Basiswert 31.12.2022 
angepasst werden. Die Beiträge werden ab dem 01.01.2026 zum Referenzwert um max. 6,5 % angepasst.  
Die Mitgliederversammlung ist berechtigt abweichende und/oder weitergehende Beitragsentscheidungen zu treffen.  
 

Jugendliche   

bis vollendetem 10. Lebensjahr (ohne Elternteil)1 74 € 

bis vollendetem 14. Lebensjahr (ohne Elternteil)1 148 € 

bis vollendetem 18. Lebensjahr (ohne Elternteil)1 190 € 

bis vollendetem 18. Lebensjahr (mit Eltern) 74 € 

Schüler/-innen, Vollzeitstudierende, Auszubildende (ab 18 Jahre bis vollendetem 27. 
Lebensjahr mit Nachweis) 

190 € 

6-Monats-Mitgliedschaft für Studierende ohne Stimmrecht (nur einmalig möglich, ab 
18 Jahre bis vollendetem 27. Lebensjahr mit Nachweis) 

95 € 

Erwachsene   

Erwachsene aktiv 372 € 

Ehepartner/-in aktiv, mit gemeinsamen Wohnsitz (1. Mitglied zahlt 
Vollbeitrag) 

222 € 

Erwachsene aktiv, auswärtig (auf Nachfrage) 190 € 

Familien und Lebenspartnerschaften mit gemeinsamen Wohnsitz und 
Kindern², aktiv 

596 € 

Erwachsene, passiv3  106 € 

Erwachsene, passiv3 und auswärtig (auf Nachfrage)  64 € 

Fördermitglied4 ab 100 € 

 
Der Beitrag wird halbjährlich ausschließlich im SEPA-Lastschriftverfahren abgebucht. Die Kündigung hat 
halbjährlich mit einer Frist von vier Wochen zum 30.06. bzw. 31.12. schriftlich zu erfolgen. 
 
1 Wird ein Elternteil passives Mitglied, so gilt der Beitragssatz „Jugendliche mit Eltern“ 

² mit Kindern unter 18 Jahren, bzw. Schüler/-innen, Auszubildenden, Vollzeitstudenten ab 18 Jahren bis zum 
vollendeten 27. Lebensjahr mit Nachweis  
3 passive Mitgliedschaft ohne Sportausübung und Nutzung der Sportanlagen 
4 Fördermitgliedschaft ohne Sportausübung und Nutzung der Sportanlagen, kein Stimmrecht in Versammlungen 

 


